
Bilag 3. 
Referat s.lO 

VereL.nbarung 

Zwischen der H.M. Verwaltung, 0 slo, vertreten durch Stabzahlmeis­
ter Biederbich, und Rolf T. Bjerke, 0 s 1 o. Torvgaten 9 wird 
folgende Vereinbarung getroffen. 

1) Die H.UoVerwaltung 0 s 1 0 ftberträgt der Firma Rolf T~Bjerke 
die Lieferung von 

16.000 Faden 
gemischtes Brennholz und Birkenholz (vorzugsweise gemischtes Brenn­
holz) zu den vom Preiskontrollamt ° s 1 0 amtlich festgesetzten 
Maximalpreisen von 71085 Kr.norw. je Faden gemischtes Brennholz 
und 87.55 Kr.norw. je Faden Birkenholz, gdltig vom 10.Juni 1941. 
Eall's die Maximalpreisen erhöht werden, Bol.Len die Preise nach 
den neuen Maximalpreisen berechnet w8rden. Die Umsatzsteuer in Höhe 
von +0 % ist mit eingerechnet, und wird vom Verkäufer bezahlt. Die 
Preise verstehen sich einschliesslich Anfaarten auf die bestimmten 
Lagerplätze in 0 s 1 o. Fftr Aufstapelung wird der ortsübliche Preis 
berechneto 
2) Das Holz wird in 60 cm. langen Stftcken gesi'gt und brennt'ertig 
gespalten angelierert. Der Verkäufer verpflichtet sich Bur Holz 
einwandt'reier und t:rockner Be schafi'enhe i t anzufahren. Das gelie­
ferte Holz unterliegt der ständigen Kontrolle des Käuferts, der 
sich gegebenenfalls bei Lieferungen minderwertiger oder feuchter 
Holzmengen eine Herabsetzu-ng des Kaufpreises vorbeh!lt. 
3) Die Lieferung hat am 10. Juni 1941 begollllen. Die Anlieferung 
der gesamten Holzmenge muss spätestens bis Ende Februar 1942 beende\ 
sein. 
4) Jede geliet'erte Fuhre Holz wird durch den Käufer nach Prdfung 
der Menge und ~eschafIenheit abgenommen. Der VerkMufer erhält für 
jede Lieferung eine Abnahmebescheinigung. Der Ver~äufer legt zu 
Beginn~ jeder Woche die Rechnung über das in der vergangenen Woche 
gelieferte Holz zusammen mit den gesammelten Abnahmebescheinigungen 
in der Abt. VII b vor, und wird nach Anerkennung, Prt1fung und 

Eintragung in das Verbrauchsmittelbestandbuch, der Betrag umgehend 

bei der Zahlstelle der H.U.Verwaltung, 0 s 1 0 durch Verrechnungs­
scheck auf Horges Bank beglichen. 
51 Der Verkäufer ver~flichtet sich falls die H.UoVerwaltung,Osloo 
weiteren Bedar~ an Brennholz im Winterbaajahr 1941/42 haben sollte, 
die zusätzlich benötigten Mengen zu den j9R.eilig gdltigen Preisen 
zu lieferno ~ "Vt 

6) Bie Lieferungen von Holz nach Orten ausserhalb Oslo mit Last~-
gen sind die amtlichen festgesetzten Maxim&lpreisen zu berec~eno 
Diese Lieferungen sind in den .1:lechnungen besonders zu bezeichnen. 
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